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Meinen Eltern 





Die Verfasser des Entwurfs, dies ist unsere Ober-
zeugung, haben sich trotz der schematischen Anlage 
des im Entwurf dargebotenen Schadensrechtes eine 
selbstdenkende Praxis als Ausführungsorgan gedacht. 
Jedenfalls haben sie der Praxis eine Aufgabe über-
lassen, deren Lösung die schematischen Bestimmungen 
des Entwurfs, einschließlich des § 219 von sich aus nicht 
erbringen: die Abgrenzung zwischen Schadens- und 
Rechtsverfolgung: eine Abgrenzung, durch welche sich 
erst bestimmt: wo der von dem Entwurf sogenannte 
"Schadensersatz" im Gegensatz einfacher Rechtsver-
wirklichung beginnt und wo er endet. 

Degenkotb, 
Der spezifische Inhalt des Schadensersatzes, 

AcP 76 (1890), 1, 88 





Vorwort 

Diese Abhandlung hat dem Fachbereich Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz im Sommer-
semester 1977 als rechtswissenschaftliche Dissertation vorgelegen; Lite-
ratur und Rechtsprechung wurden bis August 1977 berücksichtigt. 

Besonderen Dank schulde ich Herrn Prof. Dr. Arndt Teichmann, der 
von der Themenwahl bis zur Fertigstellung die Arbeit betreut und 
durch vielfältige Anregungen unterstützt hat. Danken möchte ich an 
dieser Stelle auch Herrn Ministerialrat a. D. Prof. Dr. Johannes Broer-
mann für die Aufnahme der Schrift in sein Verlagsprogramm. 

Mainz, im Januar 1978 
W erner Schulte 
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Einleitung 

Die Ausgestaltung der Verpflichtung zum Schadensersatz spielt inner-
halb des Zivilrechts eine bedeutsame Rolle. Das Bürgerliche Gesetz-
buch enthält eine große Zahl von Vorschriften, in denen die Voraus-
setzungen festgelegt sind, unter denen ein Rechtssubjekt von einem 
anderen Schadensersatz zu fordern berechtigt ist. Das Ereignis, auf das 
das Gesetz mit der Gewährung des Anspruches auf Schadensersatz 
reagiert (Rechtsvoraussetzungen), kann mannigfaltiger Art sein; der 
Schuldner mag schuldhaft oder schuldlos Rechtsgüter des Gläubigers 
verletzt, er mag einen Vertrauenstatbestand geschaffen haben, an dem 
er sich festhalten lassen muß, oder er mag eingegangenen vertraglichen 
Verpflichtungen nicht nachgekommen sein. So wie der Gesetzgeber bei 
der Festlegung von Haftungstatbeständen aus einem weiten Feld unter-
schiedlicher Anknüpfungspunkte (woraus rechtfertigt sich die Ver-
pflichtung zum Schadensersatz?) auszuwählen hat, so sind auch bei dem 
nächsten Schritt, der Ausgestaltung des einmal gewährten Anspruchs 
nämlich, verschiedene Wege gangbar: Geht man davon aus, es solle ein-
zig die bei dem Geschädigten gerissene Lücke gefüllt, der tatsächliche 
und noch vorhandene Fehlbestand ausgeglichen werden, so bemißt sich 
der Umfang des zu leistenden Schadensersatzes nach der von dem Gläu-
biger wirklich erlittenen Einbuße. Es ist aber auch möglich, den Schaden, 
den es zur Feststellung des Inhalts der Verpflichtung des Schuldners zu 
ermitteln gilt, als das Ergebnis einer Wertung zu begreifen. Dabei 
kommt es beispielsweise nicht allein darauf an, welchen Verlust der 
Gläubiger erlitten hat, sondern es gilt, zugleich andere dem Schadens-
recht zuerkannte Zwecke wie Sanktion (Schadensersatzverpflichtung als 
Ausdruck der Mißbilligung der Rechtsverletzung), Prävention, Buße, 
Strafe oder Vergeltung (Ahndung des schädigenden Verhaltens durch 
Auferlegung der Schadensersatzpflicht) zu verwirklichen. Maßgeblich 
für das Ausmaß der Verpflichtung des Schädigers sind dann nicht 
mehr nur die wirklichen Folgen des Schadensereignisses für den Be-
troffenen, sondern von Bedeutung ist z. B. sodann auch die Intensität 
der Rechtsverletzung selbst oder das Gewicht des schädigenden Ver-
haltens, weil der dem Betroffenen gewährte Schadensersatzanspruch 
darauf angemessen reagieren soll. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch enthält in den §§ 249-254 Vorschriften 
über die Ausgestaltung der an anderen Stellen angeordneten Ver-

2 Schulte 



18 Einleitung 

pflichtungen zum Schadensersatz. Eine wesentliche Bedeutung hat unter 
diesen der § 253, wonach für Nichtvermögensschäden lediglich in den 
gesetzlich geregelten Fällen eine Entschädigung in Geld verlangt wer-
den kann. Die damit ausgesprochene Begrenzung der Verpflichtung 
zum Schadensersatz ist insofern problematisch, als sie die Unterschei-
dung zwischen Vermögensschäden und anderen Schäden voraussetzt; 
denn nur für letztgenannte ist die Entschädigung in Geld grund-
sätzlich ausgeschlossen. Der Umfang des Anspruchs des Gläubigers -
und damit auch das Ausmaß der Verpflichtung des Schuldners - hän-
gen in den hier interessierenden Fällen von der Rechtsnatur des Scha-
dens ab. Damit äußern sich die eingangs erwähnten unterschiedlichen 
Verständnisweisen vom Zweck zivilrechtliehen Schadensersatzes unter 
einem anderen Etikett, nämlich dem des Begriffs des Vermögensscha-
dens; mit der Vorschrift des § 253 BGB ist nämlich über den Umfang 
der Verpflichtung des Schädigers noch nicht entschieden, weil das Ge-
setz keine ausdrückliche Definition des Vermögensschadens enthält. 
Somit stellt sich hier wiederum der Konflikt zwischen dem Ausgleichs-, 
dem Sanktions- und dem Buß-, Straf- oder Vergeltungsgedanken ein, 
der sich an der Fragestellung verdeutlichen läßt: Kann Vermögens-
schaden nur das sein, was der Betroffene tatsächlich infolge des Scha-
densereignisses an Vermögen eingebüßt hat, oder kann etwas als Ver-
mögensschaden gelten, weil ein solcher hätte eintreten können, weil 
sonst der Schuldner durch § 253 BGB unbillig entlastet würde, oder 
weil andernfalls die Mißbilligung der Rechtsverletzung nicht hin-
reichend zum Ausdruck käme? 

Der Gesetzgeber hat durch die unterschiedliche Regelung der Ent-
schädigung für Vermögens- und Nichtvermögensschäden eine Abgren-
zung notwendig gemacht, diese Aufgabe jedoch nicht selbst gelöst, son-
dern dies Rechtsprechung und Lehre überantwortet. 

Hiermit, mit der Grenzziehung zwischen Vermögens- und anderen 
Schäden durch die Rechtsprechung befaßt sich diese Arbeit. Dabei ist 
es nicht das Bestreben, eine Aufstellung der einschlägigen Entschei-
dungen anzufertigen, um auf diesem Wege ein Nachschlagewerk mit 
umfangreicher Kasuistik zu schaffen; es soll vielmehr die auf lebhafte 
Resonanz gestoßene Judikatur zur Entschädigung in Geld für die ent-
behrte Nutzungsmöglichkeit des Kraftfahrzeuges zum Ausgangspunkt 
gewählt werden, um zunächst sie, sodann die daran anknüpfenden 
Urteile anhand der in den Entscheidungsgründen angeführten Argu-
mentation auf das dort vorzufindende Verständnis vom Begriff des 
Vermögensschadens hin zu untersuchen. Das methodische Instrumen-
tarium, dessen sich die Judikatur bedient hat, gilt es, über den Einzel-
fall hinaus als Kriterium der Abgrenzung innerhalb des Schadensrechts 
genauer zu untersuchen und die zu analysierende Rechtsprechung an 
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ihm zu messen. Daraus ergibt sich weiterhin die - wahrzunehmende -
Möglichkeit, die "Dynamik" eines mehr als zwanzig Jahre währenden 
Entwicklungsprozesses mit seinen Weichenstellungen, Ausweitungen 
und Einschränkungen zu erfassen und zu reflektieren. Damit soll sodann 
auch die Antwort auf die Frage erbracht werden, auf welche Zwecke 
der zivilrechtliche Schadensersatz bei den einzelnen Überlegungen 
ausgerichtet wird, welches Gewicht nämlich der Gedanke des Aus-
gleichs der von dem betroffenen Individuum erlittenen Einbuße be-
hält gegenüber dem Bestreben, auch die Situation des Schädigers, so-
wie die Schwere der Verletzung zu berücksichtigen. 


